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Nr.  Gremium  TOP  Datum Beratungsziel Protokollverm. Status SB Ja Ne Eh 

 1 Ausschuss für 
Kultur und 
Soziales 

 23.09.2021 Vorberatung  öffentlich     

 2 Stadtrat  26.10.2021 Entscheidung  öffentlich     

 

 

 
 
Betreff: 

 
Anträge der Vereine zum Haushaltsjahr 2022 

 
 
Zuständigkeit nach Hauptsatzung: 

 
Da die Aufgabengebiete Jugend, soziale Angelegenheiten sowie kulturelle und sportliche 

Angelegenheiten betroffen sind, erfolgt die Vorberatung im Ausschuss für Kultur und 
Soziales und die Entscheidung im Stadtrat. 

 
 
Begründung: öffentlich/nicht-öffentlich: 

 

Vorberatung und Beschlussfassung erfolgen öffentlich, da keine berechtigten Interessen 

die Nichtöffentlichkeit erfordern. 
 
 
Beschlussvorschlag: 

 

Die vorliegenden Vereinsanträge werden als Einzelfallentscheidungen behandelt. 
 
 



 
 
 

Drucksache Nr.:0541/21 
 
Seite: 2  

 

 
Sachverhalt/Begründung: 

 

Für das Haushaltsjahr 2022 gingen bei der Verwaltung 14 Anträge von Vereinen ein, 
davon sind sieben Anträge auf Projektförderung, sieben auf Förderung von Investitionen. 

Die Anträge liegen als Anlage 1 bis 12 bei.  
 
Ebenfalls als Anlage beigefügt ist eine Auflistung über die bereits beschlossenen, 

fortlaufenden Unterstützungen von Vereinen. 
 

 
Die Zuschussanträge von Fußball-Club Emmendingen 03 e.V. zur Erneuerung der 
Platzberegnung und Sportverein Mundingen e.V. zur Erneuerung der Ballfangzäune 

wurden im letzten Jahr auf Bitten der Stadt um ein Jahr zurückgestellt. Da damals nicht 
absehbar war, wie sich die finanziellen Folgen der Corona-Pandemie auf den 

städtischen Haushalt auswirken. Diese Anträge stehen nun zur Entscheidung an. 
 
Die Zuschussanträge der Sportvereine, lfd. Nr. 9 bis 12, Erneuerung von 

Platzberegnungen und Ballfangzäunen, Beschaffung eines Mähroboters, Erneuerung 
einer Abwasserhebeanlage und Sanierung von Duschräumen könnten entsprechend den 
Richtlinien der Stadt Emmendingen zur Förderung der Sportvereine durch 

Investitionszuschüsse bezuschusst werden. Danach beteiligt sich die Stadt an den vom 
Badischen Sportbund anerkannten zuschussfähigen Kosten mit einem Drittel. 

 
Der Zuschussantrag vom Bürger- und Verkehrsverein Emmendingen e.V. für das 
Filmprojekt „Menschen in Emmendingen“, lfd. Nr. 1, wird von der Verwaltung wegen 

konzeptioneller Mängel aktuell nicht befürwortet. Die Kriterien der Personenauswahl, der 
Fragestellungen und auf welcher öffentlichen Plattform die Videoproduktionen vorgestellt 

werden, ist nicht präzisiert. 
 
Grundsätzlich liegt die Entscheidung über alle Anträge und die Reihenfolge, wie diese 

bedient werden, beim Stadtrat. 
 

 
 
Historie: 

 
Bisherige Bürgerbeteiligung, chronologisch: 

-- 

 
Vorangegangene Beschlüsse, chronologisch: 

 

24.11.2020, Vorlage 0345/20, „Anträge der Vereine zum Haushaltsjahr 2021“ 

 
 
Übereinstimmung mit Zielen, Zielkonflikte und Nachhaltigkeit  

(Abgleich mit Ergebnis Perspektivwerkstatt, spezielle Gutachten, Verkehr und 
Klima/Umweltschutz) 
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Übereinstimmung mit dem strategischen Ziel der Ziffer 7.7 des 
Stadtentwicklungskonzepts 2035: „Kultur und Vereinslandschaft für alle erhalten“ 
 

 
Anlagen: 
 

Auflistung Anträge der Vereine zum Haushaltsplan 2022 

Anträge der Vereine, Anlagen 1 bis 12 
Überblick über laufende Unterstützungen 

 
 
Finanzen 

Budget 420 Kulturmanagement, Sport, Freizeit; Produktgruppen 2520 Kommunale 
Museen, 2521 Archiv, 2810 Sonstige Kulturpflege, 4210 Förderung des Sports,  

4241 Sportstätten, 5750 Tourismus  
und  
Budget 430 Bildung, Jugend, Soziales; Produktgruppen 2110-01 Grundschulen, 2110-04 

Realschulen, 3160 Förderung der freien Wohlfahrtspflege  
 
Falls allen Vereinsanträgen entsprochen bzw. den Verwaltungsvorschlägen gefolgt wird, 

sind im Haushalt 2022 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von maximal 84.900 Euro 
bereit zu stellen. 
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